
Anlage 5  
 

Indikationen für kurative Mammographie 
 
Folgende Übersicht enthält klinische Angaben samt Festlegung wann eine Mammographie als kurative Mammographie abgerechnet 
werden kann. 
 
Die Übersicht wurde zwischen BURA und HV einvernehmlich erstellt und wird bei Bedarf einvernehmlich gewartet. 

Klinische Angaben/Indikationen 
kurativ 

ja 
kurativ 

nein 
Bemerkungen 

Asymptomatische Frauen    

Familiäre erhöhte Disposition und/oder  
 
Hochrisikopatienten 

X  

Abklärung an Spezialambulanz für 
erblichen Brust- und Eierstockkrebs. 
Wenn erhöhtes Risiko: 5 Jahre vor 
jüngstem familienanamestischen 
Erkrankungsalter in 1-jährigen Inter-
vallen (analog zur Orientierungshilfe 
I.2.)  

Ersteinstellung mit Hormonersatztherapie X  

vor Ersteinstellung einer Hormoner-
satztherapie, wenn die letzte Mam-
mographie mehr als ein Jahr zurück-
liegt  
Eine laufende Hormontherapie stellt 
keine Indikation für verkürzte  
Screening-Intervalle oder kurative 
Mammographien dar. 

Symptomatische Frauen    

Mastopathie   X  
 

zyklusabhängige beidseitige Beschwerden   X  
 

Mastodynie bds   X  
 

Z.n. Mamma-OP (gutartig)   X ggf. 1malige Kontrolle  
 

tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund bzw. 
positiver Sonographiebefund (jedes Alter) X  (analog zur Orientierungshilfe I.7. und 

I.13.)
 

Mastodynie einseitig  X   
 

histologisch definierte Risikoläsionen  X  
z.B. atypische duktale Epithelhyper-
plasie, radiäre Narbe, Carcinoma 
lobulare in situ 

 

Sekretion aus Mamille X  (analog zur Orientierungshilfe I.8.)
 

Z.n. Mamma-Ca. OP (invasiv und noninva-
siv; auch bei Zustand nach Aufbauplastik 
oder Ablatio)  

X  (analog zur Orientierungshilfe I.12.) 

 

entzündliche Veränderungen Masti-
tis/Abszess  X  (analog zur Orientierungshilfe I.9.)  
 

Neu aufgetretende Veränderungen an der 
Mamille und/oder Haut X  

z.B. Mamillenretraktion, Apfelsinen-
haut, Plateaubildung, etc. (analog zur 
Orientierungshilfe I.7.) 

    

Besondere medizinische Indikation im Ein-
zelfall  

X  

mit Begründung und Dokumentation 
der Zuweisung sowie Übermittlung 
einer Kopie der Zuweisung samt Be-
gründung an den zuständigen Kran-
kenversicherungsträger 

Indikationen, bei denen in der Spalte "kurativ ja" ein “X“ vermerkt ist, werden dem Vertragspartner grundsätzlich von den Sozialversi-
cherungsträgern erstattet. 
Indikationen, bei denen in der Spalte „kurativ nein“ ein „X“ vermerkt ist, werden für sich alleine gesehen nicht von den Sozialversiche-
rungsträgern erstattet. 
 
Die Verweise auf die Orientierungshilfe in der Spalte „Bemerkungen“ beziehen sich auf die 4. Auflage der Orientierungshilfe Radiolo-
gie – Anleitung zum optimalen Einsatz der klinischen Radiologie – 2011. 
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